AG_BAUGESETZGEBUNG Umweltschutzrecht: Luftreinhalte-Verordnung vom 9. März 1994
Ag Baugesetzgebung, 1994-03-09, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_baugesetzgebung_Umweltschutzrecht__Luftreinhalte-Verordnung
FR: AG_BAUGESETZGEBUNG Umweltschutzrecht: Luftreinhalte-Verordnung du 9 mars 1994
IT: AG_BAUGESETZGEBUNG Umweltschutzrecht: Luftreinhalte-Verordnung del 9 marzo 1994
Regeste
Frist für die Sanierung einer Feuerungsanlage, die die vorsorglichen Emissionsgrenzwerte nicht einhält. Das Argument, mit der Sanierung möglichst lange zuzuwarten, um den technischen Fortschritt in der Anlageherstellung abwarten zu können, ist bei der Fristsetzung nicht zu berücksichtigen.
Volltext
Aargau Entscheidsammlung Baugesetzgebung 09.03.1994 Argovie Entscheidsammlung Baugesetzgebung 09.03.1994 Argovia Entscheidsammlung Baugesetzgebung 09.03.1994
Frist für die Sanierung einer Feuerungsanlage, die die vorsorglichen Emissionsgrenzwerte nicht einhält. Das Argument, mit der Sanierung möglichst lange zuzuwarten, um den technischen Fortschritt in der Anlageherstellung abwarten zu können, ist bei der Fristsetzung nicht zu berücksichtigen.
Aargau Entscheidsammlung Baugesetzgebung Argovie Entscheidsammlung Baugesetzgebung Argovia Entscheidsammlung Baugesetzgebung

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




